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VERFAHRENSVERMERKE

Der Gemeinderat Michelsneukirchen hat in der Sitzung vom __.__.____ die Aufstellung des

qualifizierten Bebauungsplanes "Mitterfeld III" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am

__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Die Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 30.01.2024 hat in der Zeit

vom __.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4

Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 30.01.2024 hat in der

Zeit vom __.__.____ bis __.__.____stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis

__.__.____ beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurde mit der Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich ausgelegt.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.____ den Bebauungsplan

"Mitterfeld III" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen.

Michelsneukirchen, den .....................

.....................................................                                         (Siegel)
    1. Bürgermeister, Christian Raab

Ausgefertigt

Michelsneukirchen, den .....................

......................................................                                         (Siegel)
1. Bürgermeister, Christian Raab

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .......................  gemäß § 10 Abs. 3

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Der

Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der

Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und

2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Michelsneukirchen, den .....................

     ................................................                                              (Siegel)
    1. Bürgermeister, Christian Raab

"MITTERFELD III"

Landkreis Cham

Eva Ferstl, B.Eng. Stadtplanerin
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Teil B 
Textliche Festsetzungen 

 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNGEN  

Allgemeines Wohngebiet - WA (§ 4 BauNVO)  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wird ein Allgemeines Wohngebiet mit drei 

Teilflächen festgesetzt.  

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind im WA gem. § 4 Abs. 2 BauNVO: 

1. Wohngebäude 

2. Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen Nutzungen: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

2. Anlagen für Verwaltungen 

3. Gartenbaubetriebe 

4. Tankstellen  

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe gemäß § 4 Abs. 3 BauGB können ausnahmsweise 

zugelassen werden.  

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Geschossfläche, Wohneinheiten  

Es wird ein Mindestmaß der Geschoßfläche (GFmin) gem. § 20 i.V.m. §16 Abs. 4 BauNVO 

festgesetzt.  

Sofern sich aus den überbaubaren Flächen keine geringeren Werte ergeben, werden gem. 

§ 23 i.V.m. § 19 BauNVO die zulässige maximale Grundflächenzahl (GRZmax) sowie die 

zulässige maximale Geschossflächenzahl (GFZmax) wie folgt festgesetzt: 

GRZmax 0,4 

GFZmax 0,8 

GFmin 100 m2 

 

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO sind bei der Berechnung der Geschossflächenzahl die 

Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen 

gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen.   
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2.2 Vollgeschosse (Art. 83 Abs. 7 BayBO) 

WA1 + WA3 

Je Hauptgebäude werden max. zwei (II) Vollgeschosse i. S. des § 20 BauNVO festgesetzt.   

Es gilt die Vollgeschossdefinition des Art. 83 Abs. 6 BayBO 2021: 

„Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf 

Landesrecht verweist, gilt insoweit Art. 2 Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 

geltenden Fassung fort. 

Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten 

Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 

Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

Als Vollgeschosse gelten Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel 

mindestens 1,20 m höher liegen als die natürliche oder festgelegte Gelände-

oberfläche.“ 

 

Für die Parzellen des WA1 sind folgende Bauweisen zulässig: 

 Untergeschoss (U) + Erdgeschoss (E) = II 

 Erdgeschoss (E) + Dachgeschoss (DG) = I  

 

Für die Parzellen des WA3 sind folgende Bauweisen zulässig:  

Erdgeschoss (E) + Dachgeschoss (DG) = II 

Erdgeschoss (E) + Obergeschoss (I)  = II 

 

Die Regelquerschnitte sind der Planzeichnung zu entnehmen. 

Bei Nebengebäuden, Garagen, Carports ist max. ein (I) Vollgeschoss zulässig. 

 

WA2 

Je Hauptgebäude werden zwingend zwei (II) Vollgeschosse i. S. des § 20 BauNVO 

festgesetzt. Für die in der Planzeichnung dargestellten Garagen wird zwingend ein (I) 

Vollgeschoss festgesetzt.  

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 

BauNVO) 

WA1 + WA3 

Für die Teilgebiete WA 1 + 3 wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.  

Im WA1 und WA3 sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung anhand von Baugrenzen 

festgesetzt. Die sich aus Art. 6 BayBO in der jeweils gültigen Fassung ergebenden 

Abstandsflächen sind gegenüber den vermaßten Baugrenzen vorrangig einzuhalten. 

WA2 

Im WA 2 wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wie folgt festgesetzt: 
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Die Außenwände an der Nordseite der Parzellen 20 und 21 sind ohne Grenzabstand als 

Brandwände ohne Fenster zu errichten; die dazwischen liegenden Garagen der Parzellen 19 

- 21 sind nur eingeschossig zulässig. Der Dachüberstand darf die Grenze nicht überschreiten. 

Die Besonnung der Aufenthaltsräume gemäß DIN 5034-1 ist durch entsprechende 

Raumanordnung zu gewährleisten. Auf der gemeinsam bebauten Grenze ist die Zulässigkeit 

von Anbauten der Nachbareigentümer zu beachten und eine Zugänglichkeit der Fassaden für 

Reparaturarbeiten zu gewährleisten. 

Diese Festsetzungen gelten vorrangig der Abstandsflächenregelung des Art. 6 BayBO in der 

jeweils gültigen Fassung. 

Es sind ausschließlich Einzelhäuser als Kettenhäuser zulässig. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung anhand von Baulinien und 

Baugrenzen festgesetzt. 

 

2.4 Zahl der Wohneinheiten 

Die max. Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs 1 BauGB) beläuft sich bei Einzelhäusern auf max. 

3 WE (Wohneinheiten) pro Gebäude. Kellerwohnungen sind unzulässig.  

 

2.5 Höhenlage 

Für den Geltungsbereich wird eine zulässige Fertigfußbodenoberkante des Erdgeschosses 

(FFOK) bzw. des Untergeschosses (UFOK) festgesetzt.  

Für das WA1 und WA3 ist der Bezugspunkt der höchste Punkt der Einfassung der 

angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraße in senkrechter Verbindung zum 

Hauptgebäude. Dieser wird wie folgt gemessen: 

 

Messmethode Bezugspunkt WA1 + WA3: 

 

 

WA1: 

Für die Parzellen des WA1 wird bei der Bauweise U + E eine minimal und maximal zulässige 

Fertigfußbodenoberkante des Untergeschosses (UFOK), bei der Bauweise E + D eine maximal 

zulässige Fertigfußbodenoberkante des Erdgeschosses (FFOK) festgesetzt. 

Höchster Punkt der angrenzenden/ 

hergestellten Straßenkante = ±0,00m  

 

FFOKmax / UFOKmax 

FFOKmin  / UFOKmin 

Fertigfußboden 
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Je nach Abstand des Hauptgebäudes vom Fahrbahnrand, wird eine unterschiedliche maximale 

UFOK / FFOK festgesetzt (siehe Messmethode Höhenlage WA 1) 

Die UFOKmax und die UFOKmin werden wie folgt festgesetzt: 

 

 Abstand  

<4 m 

Abstand  

4 m – 6 m 

Abstand  

> 6 m 

FFOK/UFOKmax: - 0,50 m - 1,00 m  - 1,50 m 

FFOK/UFOKmin: - 1,00 m  - 1,50 m - 2,00 m 

 

 

Messmethode Höhenlage WA1: 
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WA3: 

Für die Parzellen des WA3 wird eine minimal und maximal zulässige Fertigfußbodenoberkante 

des Erdgeschosses (FFOK) festgesetzt. Bezugspunkt ist der höchste Punkt der angrenzenden 

öffentlichen Erschließungsstraße in senkrechter Verbindung zum Hauptgebäude (siehe Skizze 

Messmethode Bezugspunkt WA1 + WA3). 

Die FFOKmax und die FFOKmin werden wie folgt festgesetzt: 

 

WA3 

FFOKmax: + 0,30 m  

FFOKmin: - 0,30 m  

  

WA 2: 

Für das WA 2 wird die Höhe der Fertigfußbodenoberkante des Erdgeschosses (FFOK) bzw. der 

Garage auf 586,30 m ü. NHN festgesetzt.  

 

2.6 Höhenfestsetzungen der Hauptgebäude (§ 16 Abs. 2 Ziff. 4 BauNVO) und zulässige 

Wand- und Firsthöhen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. Art 81 BayBO) 

 

Im WA1 und WA3 wird eine maximal zulässige Firsthöhe (FHmax) festgesetzt. Die Firsthöhe 

wird gemessen zwischen der FFOK bzw. bei der Bauweise U+E der UFOK und der Oberkante 

der Dachhaut.  

Im WA1 und WA3 wird eine maximal zulässige Wandhöhe (WHmax) festgesetzt, im WA2 wird 

eine zwingende Wandhöhe festgesetzt. Die Wandhöhe wird gemessen zwischen der FFOK 

bzw. bei der Bauweise U+E der UFOK und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Dachhaut.  

Zusätzlich wird im WA1 eine maximal zulässige sichtbare Wandhöhe talseits festgesetzt.  

Die max. zulässige sichtbare Wandhöhe talseits wird gemessen zwischen der Oberkante des 

hergestellten Geländes und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 

Die festgesetzten Regelquerschnitte sind der Planzeichnung Teil A zu entnehmen.  

 

2.7 Verkehrsflächen 

2.7.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die Lage der öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung festgesetzt. 

 

2.7.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweck-

bestimmung „öffentlicher Fuß- und Radweg“ und „Parkplatz“ festgesetzt. Die genaue Lage 

ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

2.7.3 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

In der Planzeichnung sind gem. § 9 Abs. 6 BauGB Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

festgesetzt. Innerhalb dieser Bereiche ist eine Zufahrt von den privaten Parzellen zur 

öffentlichen Verkehrsfläche nicht zulässig.  
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2.8 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die im Plan gekennzeichneten Fassadenseiten geplanter Gebäude sind nach DIN 4109 den 

Lärmpegelbereichen II bis IV zuzuordnen. Sofern sich dahinter schutzbedürftige Räume 

befinden, wird für diese Fassaden das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außen-

bauteile erf. R’w,res gemäß nachfolgender Tabelle festgesetzt. 

 

IO und Fassade 
Lärmpegel-

bereich 

Erforderliches resultierendes 

Schalldämmmaß erf. R´w,ges in dB 

Für Betten-

räume 

Für Wohn-

nutzung 

Für Büro-

nutzung 

IO 15 West + Süd II 35 30 30 

IO 1 Süd + Nord 

IO 6 Süd + Nord 

IO 10 Nord + Süd 

IO 14 Nord + Süd 

III 40 35 30 

IO 1, 6, 10, 14 West IV 45 40 35 

 

(1) Für das Dach gilt dasselbe Gesamtschalldämm-Maß wie für die lauteste Fassade. 

(2) Das erforderliche Schalldämmmaß von Fenstern für die schutzbedürftigen Fassaden-

seiten ist entsprechend Tabelle 7 und Formel 33 der DIN 4109 zu bestimmen 

(3) Die Festlegung der Schallschutzklassen für die Fenster bestimmt sich nach VDI 2719. 

(4) Sollten schutzbedürftige Räume nur zur lärmzugewandten Seite West hin ausgerichtet 

oder belüftet werden können, wird der Einbau von schallgedämmten Lüftungs-

einrichtungen festgesetzt. 

(5) Im Baugenehmigungsverfahren kann die Einhaltung der Anforderungen an die 

Luftschalldämmung der Außenbauteile nach DIN 4109 auf Forderung des Landratsamtes 

nachzuweisen sein. 

(6) Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere 

DIN-Vorschriften können bei der Gemeinde Michelsneukirchen Straubinger Straße 3, 

93185 Michelsneukirchen zu den regulären Öffnungszeiten (telefonische Termin-

vereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden.  

 

Klimageräte und Wärmepumpen sind nur mit schallgedämmten Einhausungen und 

entdröhnten Luftkanälen zulässig. Der Mindestabstand zu den Grundstücksgrenzen beträgt 

2,50 m.  
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2.9 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO) 

2.9.1 Dächer 

WA1 und WA3: 

Es sind nur die in der Planzeichnung angegebenen Dachformen und -neigungen zulässig.  

 

Dachüberstände: Sind an den Traufseiten bis max. 1,10 m, an den Giebelseiten bis 

max. 1,20 m zulässig.  

Dachfarben: Sind in Rottönen, Brauntönen und Anthrazit zugelassen.  

Dachmaterialien: Sind ausschließlich als kleinteilige Dachsteine und -pfannen aus 

Ziegel zulässig.  

Dachaufbauten: sind ab 30° Dachneigung zulässig. Sie müssen sich der 

Hauptfläche unterordnen und gestalterisch dem Hauptbaukörper 

anpassen. Eine Unterordnung liegt vor, wenn die Länge und Breite 

max. 1/3 der Gebäudelänge betragen. Der First ist ausschließlich 

unterhalb des Hauptfirstes zulässig. 

Zwerchgiebel: sind zulässig. 

Dacheinschnitte: und negative Dachgauben sind zulässig. 

Energie-Anlagen: Technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung/ Photo-

voltaikanlagen und zur Warmwassergewinnung sind zulässig. 

Diese sind der Dachneigung folgend in die Dachfläche zu 

integrieren oder dürfen als Aufdachanlagen einen Maximalabstand 

von 0,30 m gegenüber der Dachhaut, gemessen von Oberkante 

Dachhaut zur Oberkante Anlage, aufweisen und den First um nicht 

mehr als 0,30 m überragen. 
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WA2: 

Satteldächer sind mit mittig verlaufendem First und gleicher Dachneigung über die 

Längsseite des Hauptbaukörpers auszubilden. 

Dachüberstände: Traufseitige Dachüberstände sind unzulässig. An den Giebelseiten 

sind Dachüberstände bis max. 1,20 m zulässig. 

Dachfarben: sind ausschließlich in Rottönen zulässig. 

Dachmaterialien: Sind ausschließlich als kleinteilige Dachsteine und -pfannen aus 

Ziegel zulässig.  

Dachaufbauten: sind unzulässig. 

Zwerchgiebel: sind unzulässig. 

Dacheinschnitte: und negative Dachgauben sind unzulässig. 

Energie-Anlagen: Technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung/ Photo-

voltaikanlagen und zur Warmwassergewinnung sind zulässig. 

Diese sind der Dachneigung folgend ohne Überstand in die 

Dachfläche zu integrieren oder dürfen als Aufdachanlagen einen 

Maximalabstand von 0,30 m gegenüber der Dachhaut, gemessen 

von Oberkante Dachhaut zur Oberkante Anlage, aufweisen und 

den First um nicht mehr als 0,30 m überragen. 

Fassaden: Alle Außenwände sind als verputzte, einheitlich gestrichene 

Mauerflächen auszuführen. Auffallende Putzstrukturen sind 

unzulässig. Es sind helle Farbtöne zu wählen. Ortsfremde 

Materialien wie Verkleidungen in Faserzement, Metall oder 

Kunststoff sowie Glasbausteine sind unzulässig. 

2.9.2 Anbauten und Vorbauten 

Anbauten und Vorbauten sind im WA1 und WA3 innerhalb der festgesetzten Baugrenzen 

zulässig, sofern sie sich in Form und Gestaltung dem Hauptbaukörper unterordnen. Es gelten 

eine max. Länge und Breite von 1/3 der Gesamtwandlänge des Hauptbaukörpers.  

Anbauten und Vorbauten beziehen sich auf bauliche Anlagen, die baugestalterisch nicht zur 

Außenfassade/Außenwand des Hauptbaukörpers gehören. Anbauten und Vorbauten werden 

demnach durch die Außenwand vom Hauptgebäude abgetrennt wie z.B. Wintergärten etc.  

Der Versatz einer Außenmauer zählt nicht als An- oder Vorbau, da er baugestalterisch zur 

Außenwand des Hauptbaukörpers gehört. 

Im WA2 sind Anbauten und Vorbauten unzulässig. 
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2.9.3 Geländegestaltung 

Im Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen ist das Gelände der Bauflächen an das 

Straßenniveau anzupassen. Entlang des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind immer 

die ursprünglichen Geländehöhen beizubehalten.  

Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur innerhalb des Geländes bis max. 1,50 m zulässig. 

Entlang der Grundstücksgrenzen sind die ursprünglich bestehenden Geländehöhen 

beizubehalten.  

Stützmauern entlang der Grundstücksgrenzen sind ausschließlich im Bereich der Zufahrten 

zu Grenzgaragen mit einer sichtbaren Höhe von max. 1,0 m zulässig. Ab einem Mindest-

abstand von 0,75 m zur Grundstücksgrenze sind Stützmauern innerhalb des Grundstücks zur 

Geländegestaltung bis zu einer Höhe von max. 2,00 m zulässig. Die maximale Höhe der 

Stützmauer ist dabei proportional zum Abstand zur Grundstücksgrenze. Das heißt, bei 1 m 

Abstand von der Grundstücksgrenze beträgt die maximale Höhe der Stützmauer 1 m.  

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Stützmauern unzulässig.  

Darüberhinausgehende Abgrabungen, ebenso auffällige An- und Abböschungen sind nicht 

zugelassen.  

Im Bauantrag sind das bestehende sowie das neu geplante Gelände darzustellen. 

2.9.4 Parkplätze, Zufahrten und Stellplätze 

Je Wohneinheit sind auf dem Grundstück mind. 2 Stellplätze zu errichten.  

Der Stauraum zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garage muss mind. 5,0 m betragen. 

Der Garagenstauraum sowie deren Zufahrt gilt nicht als Stellplatz.  

Der Stellplatzbedarf ist rechnerisch zu ermitteln. 

Das Oberflächenwasser der Zuwege darf nicht auf die öffentlichen Straßen abgeleitet werden.  

2.9.5 Garagen / Carports 

Die Baulängen von Grenzgaragen sind nach Art. 6 Abs. 7 Satz 1 BayBO in der jeweils gültigen 

Fassung einzuhalten. 

 

WA1 

Die Anlage von Garagen und Carports ist ausschließlich innerhalb der in der Planzeichnung 

festgesetzten Fläche für Garagen und Carports zulässig.  

 

WA2 

Garagen sind zwingend entlang der Baulinie herzustellen. Sie sind ausschließlich gemäß den 

dargestellten Regelquerschnitten der Planzeichnung zulässig. Dachterrassen sind auf den an 

der Grundstücksgrenze errichteten Garagen auch innerhalb der Abstandsflächen zulässig. 

Auf den Dachterrassen sind Terrassenüberdachungen ausschließlich in Form von Markisen 

zulässig. Die Garagen sind in einheitlicher Gestaltung mit dem Hautgebäude auszuführen 
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WA3 

Die Anlage von Garagen und Carports ist auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.  

 

Für das WA1 und WA3 sind Dachterrassen auf den an der Grundstücksgrenze errichteten 

Garagen nicht zulässig. Es wird eine maximal zulässige mittlere Wandhöhe, sowie eine 

maximal zulässige Firsthöhe festgesetzt. Der untere Bezugspunkt ist das hergestellte 

Gelände. Bei Garagen entlang der Grundstücksgrenze ist der untere Bezugspunkt das 

natürliche Gelände. An der Grundstücksgrenze hat sich der Nachbauende in Wandhöhe und 

Dachneigung anzupassen. Die Höhenfestsetzungen für Garagen sind vorrangig vor den sich 

ergebenden Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO in der jeweils gültigen Fassung gültig.  

Dächer 

WA1 / WA3 

Garagen sind in Dachform und -neigung in einheitlicher Gestaltung mit dem Haupthaus 

auszuführen. Flachdachgaragen sind immer zulässig.  

WA2 

Die Dachform und -neigung ist dem Regelquerschnitt der Planzeichnung zu entnehmen. 

Stellung und Höhenlage 

Es wird eine max. Oberkante des Fertigfußbodens der Garage (FOKmax Ga) festgesetzt. Diese 

gilt nicht bei in Gebäuden integrierten Garagen. 

WA1 / WA3  

FOKmax Ga: max. 15 cm über dem Punkt der Straßeneinfassung vor Garagenmitte. Bei 

Eckgrundstücken gilt die Garagenmitte bezogen auf die Straße, über die die 

Zufahrt erfolgt 

Wandhöhe: die max. mittlere Wandhöhe von 3,30 m bemisst sich ab hergestelltem 

Gelände bis Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut 

Firsthöhe: die max. zulässige Firsthöhe von 4,50 m bemisst sich ab hergestelltem 

Gelände bis Schnittpunkt oberer Abschluss der Dachhaut 

WA2  

FOK Ga: 586,30m ü. NHN 

Wandhöhe: die Wandhöhe ist dem Regelquerschnitt der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.9.6 Nebenanlagen 

Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der 

Baugrenzen zulässig. Die max. Wandhöhe beträgt im Mittel 3,00 m. Entlang der öffentlichen 

Erschließungsstraße ist ein Abstand von 3 m einzuhalten. 
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2.9.7 Einfriedung 

Straßenseitige Einfriedungen sind in Form von Holzlatten- und Hanichelzäune, senkrecht 

gelattet zulässig. Zaunfelder vor Zaunpfosten sind mind. 0,10 m niedriger als Zaunoberkante 

herzustellen. Die Höhe des Zaunes über Straßenoberkante ist bis max. 0,80 m zulässig. 

Bei den seitlichen und rückwärtigen Einfriedungen sind auch Maschendrahtzäune bis 1,00 m 

Höhe mit Hinterpflanzung zulässig. An der Straßenseite sind die Zäune möglichst bis zur 

Gebäudekante zurückzusetzten. 

Sofern Gabionen verwendet werden, ist der Anteil auf max. 1/3 der Gesamtzaunlänge 

begrenzt. Im Bereich von Einmündungen sind Gabionen aus Gründen der Einsehbarkeit in 

den Verkehrsraum unzulässig, wobei dies auch bei allen anderen Einfriedungen 

sicherzustellen ist.  

Durchgehende Zaunsockel sind zum Schutz von Kleingetier nicht zulässig, außer dort, wo sie 

an den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen zur Wasserführung unerlässlich sind. 

Die Sockelhöhe darf 20 cm nicht überschreiten. Entlang der Erschließungsstraße sind 

Zaunsockel unzulässig. 

Eine Einfriedung ist nicht zwingend erforderlich. 

 

Entlang des südlichen Geltungsbereichs ist als Abgrenzung zur Sportanlage eine Zaunanlage 

bis zu einer Höhe von 6 m zulässig.  

 

2.9.8 Werbeanlagen 

Für Werbeanlagen gelten die Vorschriften der BayBO in der jeweils gültigen Fassung. 

Werbeanlagen sind ausschließlich am Ort der beworbenen Leistung zulässig und müssen 

unterhalb der Gebäudetraufe angebracht werden. 

Unzulässig sind Leuchtreklamen, Blink- und Wechsellichter. 

 

2.9.9 Niederschlagswasserbeseitigung  

Zur dezentralen Regelung der Niederschlagswasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) im 

Planbereich selbst sind Regenwasserzisternen für die privaten Grundstücke zu errichten. 

Diese stellen in Verbindung mit den zentralen Rückhalteeinrichtungen, die Niederschlags-

wasserbeseitigung des gesamten Gebietes mit sicher.  

Die Entwässerung der Grundstücke ist so zu gestalten, dass kein Niederschlagwasser von 

höher liegenden Grundstücken in tiefer liegende abfließt. Keller- und Fundamentdrainagen 

(Grundwasserableitungen) sind unzulässig.  

Bei der Entwässerung sind folgende Vorgaben einzuhalten: 

• Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und rückzuhalten und anschließend 

gedrosselt in das öffentliche Kanalnetz einzuleiten. 

• Wege und Plätze sind wasserdurchlässig zu gestalten, ausgenommen sind Bereiche 

auf denen wassergefährdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhöhte Gefahr 

der Verschmutzung ausgeht. 
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2.10 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Der Grünordnungsplan soll die möglichen negativen Umweltauswirkungen durch das 

Vorhaben auf Natur und Landschaft aufzeigen und geeignete Maßnahmen zur Kompensation 

und Verringerung der negativen Auswirkungen beitragen. 

2.10.1 Baubegleitende Maßnahmen 

Oberbodenlagerung 

Der vor baulichen Maßnahmen abzutragende Oberboden ist zu lagern und später zur 

Humusierung der Pflanzflächen zu verwenden (vgl. DIN 18915). Außerdem gilt § 202 BauGB 

„Schutz des Mutterbodens“. Der Mutterboden ist im nutzbaren Zustand zu erhalten und vor 

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Haufwerke dürfen eine max. Höhe von 1,5 m und 

eine max. Breite von 4,0 m nicht überschreiten und nicht mit schweren Maschinen befahren 

werden. 

Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (§ 1a Abs. 2 

Satz 2 BauGB). 

Der Gehbereich entlang der Erschließungsstraße ist mit Pflasterbelag, ggf. mit 

Vegetationsfugen, auszubilden. 

2.10.2 Öffentlicher Bereich 

Im nordöstlichen Geltungsbereich ist eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Innerhalb der 

Fläche ist die Anlage eines naturnahen Regenrückhaltebeckens zulässig.  

Entlang des südlichen Geltungsbereichs wird eine 3 m breite Ortsrandeingrünung auf 

öffentlichem Grund festgesetzt. Diese ist als geschlossener Grüngürtel mit Sträuchern der 

Pflanzliste 3 und Bäumen der Pflanzliste 1 und 2 herzustellen. Die Bepflanzung darf nur mit 

einheimischen, bodenständigen Pflanzenarten erfolgen. Die Eingrünung ist zu pflegen und zu 

erhalten. Alle 10 m ist ein Großbaum zu pflanzen.  

Für die Ortsrandeingrünung sind die nachfolgend aufgeführten Pflanzen der Pflanzlisten in 

der genannten Mindestqualität zu verwenden. Es ist auf eine ausgewogene Mischung des 

Pflanzmaterials zu achten. 

 

2.10.3 Private Grünfläche 

Entlang des nördlichen Geltungsbereichs wird eine 4m breite private Grünfläche festgesetzt. 

Die genau Lage ist der Planzeichnung Teil A zu entnehmen.  

 

2.10.4 Private Grundstücksflächen / Nicht überbaute Flächen 

Je angefangener 400 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum der Pflanzliste 1 oder 2 

an geeigneter Stelle des jeweiligen Grundstückes zu pflanzen. Alternativ ist die Pflanzung 

von mind. 5 Sträucher (Pflanzung in Gruppen) der Pflanzliste 3 zulässig. Die Pflanzungen sind 

durch den Eigentümer in der dem Einzug folgenden Pflanzperiode vorzunehmen. Es sind 
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heimische Laubbaumarten oder standortangepasste Obstbaumsorten der Pflanzlisten 1 und 

2 zu verwenden. 

 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist zu berücksichtigen, dass das Höhenwachstum und die 

Kronenausbildung nicht zu einer Gefährdung des eigenen oder des benachbarten 

Grundstücks oder von Verkehrsflächen führt. Bedingt durch in letzter Zeit dramatischer 

werdende Wettererscheinungen kommt es immer öfter zum Bruch oder zum Umsturz von 

Hausbäumen mit erheblichem Sach- und Personenschaden. Eine entsprechende Auswahl und 

Pflege des Baumbestands sind daher erforderlich. 

 

Die nicht überbauten bzw. befestigten oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigten 

Flächen auf den privaten Grundstücken sind als begrünte Flächen anzulegen. Insbesondere 

Gartenflächen sind zu begrünen. Der Mindestanteil beträgt je Grundstück 30 % der gesamten 

Grundstücksfläche. Flächige Gesteinsschüttungen sind unzulässig. Lockere Strauchpflanz-

ungen / Hecken mit Sträuchern zur Gliederung / Aufwertung / Sichtschutz sind zulässig.  

 

Pflanzliste 1: Laubbäume – 1. und 2. Ordnung 

Mindestpflanzqualität:  bei Hochstämmen:  3 x v., StU 14 – 16 cm 

   bei Heckenpflanzung:  vHei 100/150 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Betula pendula Sand-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Malus sylvestris Wild-Apfel 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Prunus padus Trauben-Kirsche 

Salix alba Silberweide 

Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 

 

Weitere Arten können von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Cham 

zugelassen werden. 
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Pflanzliste 2: Obstbäume: 

Mindestqualität: Hochstamm, 3 x v., mDb, StU 10/12 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 

Prunus domestica Zwetschge, Pflaume, Mirabelle, Renekloden in Sorten 

Pyrus communis Birne in Sorten 

Malus domestica  Apfel in Sorten 

Prunus avium Kirsche in Sorten 

 

Weitere Arten können von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Cham 

zugelassen werden. 

Pflanzliste 3: Sträucher 

Mindestqualität:  2 x v., H 100/150 cm: 

 Botanischer Name  Deutscher Name 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana  Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn  

Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa pendulina Alpen-Heckenrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball (Giftpflanze gem. GUV-SI 8018) 

 

Weitere Arten können von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Cham 

zugelassen werden. 

Anteilig zur Pflanzung gebietsheimischer Sträucher ist die Pflanzung von Ziersträuchern / 

immergrünen Sträuchern zu max. 30 % zulässig. An Nadelgehölzen ist ausschließlich die Eibe 

(Taxus baccata) bis 2 m Höhe zulässig. 

Mindestpflanzgröße: Strauch, 2 xv., 60-100, mB 
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Teil C 
Textliche Hinweise 

 
Landwirtschaftliche Flächen 

Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden ortsüblich bewirtschaftet. Mit 

zeitweisen Beeinträchtigungen durch die Bewirtschaftung ist zu rechnen (Geruch, Staub, 

Lärm). Dies kann auch von 6 Uhr morgens bzw. nach 22 Uhr abends sowie an Sonn- und 

Feiertagen – während der landwirtschaftlichen Saisonarbeiten der Fall sein. Diese 

Beeinträchtigungen sind zu dulden.  

Bei der Bepflanzung der privaten und öffentlichen Flächen sind die gesetzlichen 

Mindestabstände zu landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten. 

Abwasserbeseitigung 

Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert. Jede Parzelle erhält einen Schmutz- und 

Niederschlagswasser-Hausanschlussschacht. 

Schmutzwasser 

Häusliches Schmutzwasser wird über die Schmutzwasseranschlussleitung und den 

Schmutzwasserkanal dem örtlichen Kanalnetz zugeführt. 

Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser wird auf den privaten Flächen über eine Kombizisterne mit 

Rückhaltefunktion und gedrosseltem Ablauf gesammelt. Diese Zisternen werden bereits im 

Zuge der Erschließung auf jedem Baugrundstück errichtet. Die Kombizisterne kann 

gleichzeitig als Zisterne zur bspw. Gartenbewässerung genutzt werden. Im Anschluss an die 

Rückhaltung bzw. bei Erreichen des vorhandenen Rückhaltevolumens der Zisterne wird das 

Niederschlagswasser über den Niederschlagswasserkanal dem örtlichen Kanalnetz zugeführt. 

Niederschlagswasser auf öffentlichen Flächen wird ebenfalls dem örtlichen Kanalnetz über 

den Niederschlagswasserkanal zugeführt.  

Das Merkblatt Nr. 4.4/22 (Stand März 2018) des Bayerischen Landesamt für Umwelt 

„Anforderungen an die Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser“ ist zu beachten.  

Auf die Einhaltung der DIN 1986 – Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - 

bei der Erstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere in Bezug auf 

Rückstausicherung, wird ausdrücklich verwiesen.  

Im Sinne des Bodenschutzes sollten Stellplätze und private Hofflächen mit unversiegelten 

oder teilversiegelten Belägen hergestellt werden. Empfohlen werden Pflasterbeläge mit 

offenen Fugen (mind. 2 cm), wassergebundene Decken, Schotterrasen oder 

Rasengittersteine. Hiervon ausgenommen sind Bereiche auf denen grundwassergefährdende 

Stoffe anfallen oder von denen eine erhöhte Verschmutzungsgefahr ausgeht.  
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Der Bauherr/Grundstückseigentümer ist für die schadlose Beseitigung des Regen-/ 

Oberflächenwassers (=Niederschlagswasser) verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 BayBO, § 55 Abs. 

1 Satz 1 und § 37 Abs. 1 WHG (Wasserhaushaltsgesetz)). Dieses darf nicht zum Nachteil 

Dritter ab-/umgeleitet werden. Die Ableitung von Niederschlagswasser auf fremden oder 

öffentlichen Grund ist unzulässig. 

Grundwasser und Schichtenwasser 

Mit Schichtenwasser ist zu rechnen. Auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 Wasserhaushalts-

gesetz i.V.m. Art. 30 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) bei der Freilegung von Grund-

wasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gem. Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG 

wird hingewiesen.  

Starkregenereignisse 

Durch die Geländeneigung ist bei Starkregenereignissen mit wild abfließendem Nieder-

schlagswasser zu rechnen. Es wird empfohlen, bauliche Vorkehrungen beim Bau von Licht-

schächten, Kellerfenstern etc. gegen Wassereinbrüche, Vernässung oder Verschlammung zu 

treffen. 

Grundwasser- und Bodenschutz 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten sind die Normen DIN 

18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 zu beachten. 

Hinweis zu Baumstandorten 

Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ 

herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für- Straßen und Verkehrswesen ist zu 

beachten. 

Artenschutz 

Die Errichtung von Beleuchtungsanlagen sollte mit Rücksicht auf den Artenschutz erfolgen 

(Ausrichtung, Zeit-/Sensorsteuerung, Einsatz von LEDs mit angepassten Farbtemperaturen, 

etc.; s. Publikationen „Insekten schützen leicht gemacht!“ des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und „Informationen zur richtigen Beleuchtung“ 

des Projekts Sternenpark Schwäbische Alb). 

Glasflächen sollten gegen Vogelschlag gesichert werden (siehe Publikation des Bayerischen 

Landesamts für Umwelt „Vogelschlag an Glasflächen“).  

An neuen Gebäuden sollten generell für an diesen Lebensraum gebundene Tierarten wie 

Mehlschwalbe, Feldsperling, Fledermäuse etc. wieder neue Lebensräume angeboten werden. 

Es gibt hier eine große Palette von Möglichkeiten, die ohne große Kosten und Aufwand im 

Rahmen des Neubaus umgesetzt werden können. Der LBV München bietet hierzu unter 

https://www.lbv-muenchen.de/unsere-themen-lbv-muenchen/artenschutz-an-gebaeuden-

lbv-muenchen/ ausführliche Informationen an und unter http://www.artenschutz-am-

haus.de/ gibt es eine sehr informative Online-Seite zu diesem Thema.) 
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Allgemeine Hinweise 

Die Planunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ausschließlich unter 

Zustimmung des Planverfassers verwendet, geändert, vervielfältigt oder an Dritte 

weitergegeben werden. Gültig ist die vom Planverfasser unterzeichnete Papierfassung.  

Grundlage der Planzeichnung ist die Digitale Flurkarte der Gemeinde Michelsneukirchen, zur 

Verfügung gestellt durch die Bayerische Vermessungsverwaltung. Abweichungen der 

Digitalen Flurkarte sind möglich. Diese stellt keinen amtlichen Katasterauszug dar und ist 

nicht zur Maßentnahme geeignet.  

Für Abweichungen kann von Seiten der Gemeinde und des Planverfassers keine Gewähr 

übernommen werden. 
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I. Planungsgegenstand 

1. Ziele, Anlass und Erforderlichkeit 

1.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde Michelsneukirchen hat das Ziel mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-

baugebiets den benötigten Bedarf an Wohnbauland für die ortsansässige Bevölkerung zu 

decken. 

Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplans erforderlich. Mit dem Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats vom 

14.12.2022 wurde die Voraussetzung für den Bebauungsplan „Mitterfeld III“ geschaffen. 

1.2 Anlass und Erforderlichkeit 

Die Fläche befindet sich derzeit im Außenbereich. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur wohnbaulichen Nutzung der Fläche zu schaffen, wird ein qualifizierter Bebauungsplan nach 

§ 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt.  

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Räumliche Lage 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Michelsneukirchen. Der Geltungsbereich 

erstreckt sich dabei über eine Fläche von ca. 1,9 ha. 

  

Abb.: Lage im Gemeindegebiet, o.M. (Quelle: BayernAtlas Plus, Zugriff 2024) 

2.2 Geltungsbereich  

Das Plangebiet umfasst Teilflächen der Flurstücke 301, 310, 311/11 und 311 der Gemarkung 

Michelsneukirchen.  



 Qualifizierter Bebauungsplan „Mitterfeld III“, Gemeinde Michelsneukirchen 

 
Teil D – Begründung i. d. Fassung vom 28.02.2024 5 von 39 

 

 

 
Abb.: Geltungsbereich, o.M. (Quelle: BayernAtlas Plus, Zugriff 2024) 

2.3 Gebiets-/Bestandssituation 

Die Planungsfläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Über einen bestehenden 

Feldweg wird die Fläche im Nordosten an das bestehende Wohngebiet angebunden. Die Fläche 

grenzt westlich an die Staatsstraße St 2147, südlich erstreckt sich das Sportgelände mit 

Fußballplatz. Östlich befinden sich intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen.  

 
Abb.: Blick von Südwesten Richtung Nordosten auf die Planungsfläche (Quelle: eigene Aufnahme 2022) 
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Abb.: Blick von Südwesten Richtung Nordwesten auf den Ortseingang (Quelle: eigene Aufnahme 2022) 

 
Abb.: Blick von Nordwesten Richtung Nordosten auf die Planungsfläche (Quelle: eigene Aufnahme 2023) 

2.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Das derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Plangebiet befindet sich aktuell im Außenbereich 

und muss planungsrechtlich nach § 35 BauGB beurteilt werden. Im Flächennutzungsplan ist 

die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Parallelverfahren wird der FNP 

geändert und die Fläche als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO dargestellt. 

2.5 Erschließung 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Bestehende Flurwege dienen der 

Bewirtschaftung der Flächen sowie der Naherholung. Über die Anbindung an die Straubinger 
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Straße im Westen, ist das Plangebiet verkehrstechnisch an das Infrastrukturnetz der Gemeinde 

angebunden. Über den bestehenden Anschluss an die Straße Mitterfeld im Nordosten wird das 

neue Baugebiet mit dem Bestand verknüpft.  

Im Zuge der Baugebietserschließung wird in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt 

Regensburg, ein Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße gebaut, um eine fußläufige 

Anbindung zum Sportgelände herzustellen.  

3. Planerische Ausgangssituation und weitere übergeordnete Planungen 

3.1 Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern liegt Michelsneukirchen im allgemeinen 

ländlichen Raum und ist ein Teilraum mit besonderem Handlungsbedarf. Das Regionalzentrum 

Cham befindet sich in ca. 13 km, das Regionalzentrum Regensburg in ca. 32 km Entfernung.  

„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und 

weiter entwickeln kann, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit 

versorgt sind, 

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ 

 

Abb.: Strukturkarte LEP (Stand 2018)  
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Folgende für das Vorhaben relevanten Ziele und Grundsätze sind im Landesentwicklungs-

programm Bayern (LEP 2020) verankert: 

Ziel 3.2: in den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innenent-

wicklung nicht zur Verfügung stehen. 

Aufgrund fehlender Abgabebereitschaft von Grundstückseigentümern, stehen in 

Michelsneukirchen vorhandene Innenentwicklungspotentiale nicht zur Verfügung. Die Bau-

gebietsentwicklung stellt eine kompakte Siedlungsentwicklung sicher.  

Ziel 3.3: neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. 

Das Plangebiet schließt nördlich und westlich an bereits vorhandene Siedlungseinheiten und 

Infrastruktureinrichtungen an und stellt eine Arrondierung des Siedlungsrandes dar.  

3.2 Regionalplan Region Regensburg 

Im Regionalplan der Region Regensburg (Stand 2019) wird Michelsneukirchen als allgemeiner 

ländlichen Raum und als Teilraum mit besonderem Handlungsbedarf dargestellt.  

 
Abb.: Karte Raumstruktur Regionalplan Regensburg (Stand 2019) 

 Der Regionalplan macht für die Änderungsbereiche keine Vorgaben.  
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3.3 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Michelsneukirchen ist das Plangebiet als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan geändert und 

die Fläche als WA dargestellt.  

Damit folgt der Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot.  

 
Abb. 2: Lage des Änderungsbereichs im Flächennutzungsplan (blau) (Quelle: Gemeinde Michelsneu-

kirchen) 

4. Bedarfsberechnung 

Im Einzugsgebiet des Wirtschaftsstandortes Regensburg fand in den vergangenen 15 – 20 

Jahren eine enorme städtebauliche Entwicklung statt. Durch die erhöhten Baulandpreise im 

Zentrum von Regensburg, sind die Umlandgemeinden einem zunehmend starken Baudruck 

ausgesetzt und drängen die Bauwilligen in weiter entfernte Gebiete zurück. Durch die Lage 

zwischen Cham, Straubing und Regensburg, bietet Michelsneukirchen eine attraktive Wohnlage 

im Vorderen Bayerischen Wald.   

Im Gemeindegebiet sind kaum freie Bauparzellen verfügbar.  
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Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen am südlichen Ortsrand von Michelsneukirchen wird 

der Ort städtebaulich sinnvoll abgerundet. Durch die Nutzung bestehender Infrastrukturein-

richtungen entspricht die vorliegende Bauleitplanung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 

Die Anzahl der erschlossen Baulücken beträgt etwa 20 Parzellen. Diese befinden sich in 

Privatbesitz und stehen nicht zur Verfügung. Somit stehen für den dringend benötigten Bedarf 

keine freien Bauparzellen zur Verfügung. Derzeit gibt es bereits 19 Interessenten für das neue 

Baugebiet. Die Gemeinde beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung eine angepasste 

und städtebaulich sinnvolle Entwicklung von Wohnbauflächen für den konkret vorhandenen 

Bedarf. 

Die nachfolgende Bedarfsberechnung orientiert sich an der Auslegungshilfe „Anforderungen an 

die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der 

landesplanerischen Überprüfung“ vom Januar 2020 des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wohnen, Bau und Verkehr. 

4.1 Strukturdaten 

4.1.1 Einwohnerzahl 

Die aktuelle Einwohnerzahl liegt gem. Einwohnermeldeamt der Gemeinde Michelsneukirchen 

bei 1.738 Einwohnern (HWS - Stand 30.09.2022). 

4.1.2 Einwohnerentwicklung der Gemeinde der letzten zehn Jahre 

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde zeigten in den letzten 10 Jahren eine stabile 

Einwohnerzahl. Die geringfügige Schwankung der Zahlen lässt sich auf die natürlichen 

Geburten- und Mortalitätsraten und das Abwandern junger Familien aufgrund fehlender 

Wohnbauflächen im Ort zurückführen. 

 Jahr  Einwohner 
Hauptwohnsitz 

Entwicklung gesamt 
ggü. 2012 

31.12.2012 1753  

31.12.2013 1763 +10 

31.12.2014 1753 / 

31.12.2015 1746 -7 

31.12.2016 1735 -18 

31.12.2017 1752 -1 

31.12.2018 1754 +1 

31.12.2019 1726 -27 

31.12.2020 1718 -35 

31.12.2021 1715 -38 

30.09.2022 1738 -15 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, GENESIS Online Datenbank, Bevölkerung Michelsneukirchen 
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4.1.3 Einwohnerzahl gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des LfStat für das 

Zieljahr der Planung 

Gemäß Demographie-Spiegel wird für die Gemeinde Michelsneukirchen, für den Zeitraum eines 

Bebauungsplanes von 5-7 Jahren, ein leichter Bevölkerungsrückgang von ca. 1 % bzw. 20 

Einwohnern prognostiziert. Die tatsächlichen Werte im September 2022 (1.738) lagen leicht 

über der Prognose.  

 

Abb.: Demographie-Spiegel Michelsneukirchen, August 2021 

Der prognostizierte Bevölkerungsrückgang ist vor allem auf die stagnierende Entwicklung der 

letzten Jahrzehnte zurückzuführen. Grund hierfür ist insbesondere das fehlende Angebot an 

Bauflächen innerhalb des Gemeindegebiets.  

Durch die fehlende Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ist auch weiterhin eine hohe Nachfrage 

nach Wohnbauflächen vorhanden. Durch eine angepasste Ausweisung von Bauflächen im 

Umfang von ca. 1,9 ha möchte die Gemeinde der prognostizierten Bevölkerungsabnahme 

entgegenwirken und Wohnraum insbesondere für ortsansässige Michelsneukirchener 

Bauinteressenten schaffen. 
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4.1.4 Bevölkerungsprognose des Landkreises 

Für den Landkreis Cham liegt ein aktuellerer Demographiespiegel von Januar 2023 vor. Die 

prognostizierte Bevölkerungsentwicklung für den Landkreis Cham liegt gemäß Bayerischem 

Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung im Jahr 2041 gegenüber dem Jahr 2021 bei 

2,5 bis unter 7,5% und wird damit als „zunehmend“ kategorisiert.  

Die Entwicklungen der umliegenden Gemeinden zeigt, dass die Bevölkerungsentwicklung in 

direktem Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wohnbauland steht. Fehlt dieses Angebot 

an Wohnbauland, orientieren sich die ortsansässigen Bauinteressenten in die Nachbar-

gemeinden. 

Somit ist davon auszugehen, dass bei einer entsprechenden Flächenverfügbarkeit die 

prognostizierte Bevölkerungsentwicklung für den Landkreis Cham auch auf die Gemeinde 

Michelsneukirchen zu übertragen ist.  Bei einer Zunahme von 3,5 % entspräche dies einem 

Bevölkerungsanstieg von ca. 60 Einwohnern in den nächsten 7 Jahren. 

Bei der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik werden einige 

Faktoren nicht berücksichtigen, wie z.B. die aktuelle Ankunft Schutzsuchender durch den 

Konflikt in der Ukraine oder die steigenden Baulandpreise in den nahegelegenen Stadtgebieten 

Cham, Straubing und Regensburg.  

Erfahrungsgemäß führt dies dazu, dass die Prognosen mit dem tatsächlichen Bedarf nicht 

übereinstimmen. 

Gemäß Hinweis des Bayerischen Landesamts für Statistik sind „Bevölkerungsvoraus-

berechnungen für Gemeinden mit wenigen Einwohnern schwieriger umzusetzen als 

Berechnungen für größere Gebietseinheiten, denn bei kleineren Kommunen haben 

Schwankungen in den Parametern Fertilität, Mortalität und Migration einen relativ starken 

Einfluss auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl. […] Das Bayerische Landesamt für Statistik 

betont, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Daten dem Nutzer überlassen bleibt. 

Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z.B. zukünftig erhöhte Zuzüge durch Betriebsan-

siedlungen, Ankunft von Schutzsuchenden, vermehrte Fortzüge wegen fehlender Infrastruktur 

oder Arbeitsplatzmangel) besser bekannt.“ (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 

Beiträge zur Statistik – A182C2 201551- Demographie-Spiegel für Bayern bis 2031, S. 11). 

Die Wechselbeziehungen zwischen den Gemeinden und das zeitlich unterschiedliche Angebot 

an Wohnbauflächen haben zudem einen nicht unerheblichen Einfluss auf die statistischen 

Prognosen.  
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Durch die attraktive Lage zwischen Cham, Straubing und Regensburg ist auch die Gemeinde 

Michelsneukirchen einem erhöhten Baudruck ausgesetzt. 

4.1.5 Durchschnittliche Haushaltsgröße 

Gemäß Zensus 2011 des Bayerischen Landesamt für Statistik stellt sich die durchschnittliche 

Haushaltsgröße in der Gemeinde Michelsneukirchen am 9. Mai 2011 wie folgt dar: 

 Anzahl  in % (gerundet) 

Haushalte gesamt 644 100 % 

Singlehaushalte 134 20,8 % 

Ehepaare 421 65,4 % 

Nichteheliche 

Lebensgemeinschaften 

31 4,8 % 

Alleinerziehende 

Elternteile 

47 7,3 % 

Wohngemeinschaften 5 0,8 % 

Die Verteilung zeigt, dass der Anteil der Singlehaushalte bereits ein Fünftel der Haushalte in 

Michelsneukirchen ausmacht.  

4.1.6 Belegungsdichte 

Die Belegungsdichte ergibt sich aus der durchschnittlichen Zahl der Einwohner je Wohnung. 

Die Entwicklung zeigt sich in Michelsneukirchen seit 2011 wie folgt:  

Jahr Einwohner 
(EW) 

Anzahl 
Wohngebäude 

Anzahl der 
Wohnungen 
(WE) 

Belegungsdichte 
(EW/WE) 

2011 1771 529 687 2,58 

2012 1753 533 692 2,53 

2013 1763 538 699 2,52 

2014 1753 542 707 2,48 

2015 1746 546 713 2,45 

2016 1735 546 714 2,43 

2017 1752 550 717 2,44 

2018 1754 556 724 2,42 

2019 1726 562 731 2,36 

2020 1718 567 738 2,33 

2021 1715 573 746 2,30 

Während die Belegungsdichte im Jahr 2011 noch 2,58 Einwohner je Wohneinheit betrug, lag 

sie im Jahr 2021 bereits bei nur mehr 2,30 und damit um 0,28 EW/WE niedriger als noch 2011. 
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Dies entspricht bei einem Bevölkerungsstand von 1.715 einem Einwohnergleichwert von 480, 

bei einem Zeitraum von 10 Jahren. Die Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude lag 2011 bei 

1,299 und 2021 bei 1,302.  

4.1.7 Einstufung im Zentrale Orte-System 

Im Zentrale Orte-System des Regionalplans der Region Regensburg (Stand 2019) wird 

Michelsneukirchen als allgemeiner ländlichen Raum zwischen dem Mittelzentrum Roding und 

den Grundzentren Falkenstein und Schorndorf-Traitsching dargestellt.  

4.1.8 Gebietskategorie gem. LEP 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern liegt Michelsneukirchen im allgemeinen 

ländlichen Raum, als Teilraum mit besonderem Handlungsbedarf. Gemäß LEP hat der Teilraum 

ein Vorrangprinzip zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

4.1.9 Verkehrsanbindung 

Über die die Staatsstraße St 2147 ist Michelsneukirchen verkehrstechnisch günstig an das 

überregionale Verkehrsnetz angebunden. Das Oberzentrum Cham befindet sich in ca. 15 km 

Entfernung (Luftlinie). In ca. 35 km Entfernung (Luftlinie) befindet sich das Wirtschaftszentrum 

Regensburg.  

4.1.10 Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik des Landkreises Cham 

Die anhaltend steigende Entwicklungsdynamik des Landkreises Eichstätt zeigt sich anhand der 

Daten des Statistischen Landesamtes für das Bruttoinlandsprodukt wie folgt: 

Jahr Millionen € Veränderung 
zum Vorjahr in 
% 

2011 3 740  

2012 3 727 -0,34 

2013 3 685 -1,13 

2014 4 042 9,69 

2015 4 181 3,44 

2016 4 347 4,62 

2017 4 574 5,22 

2018 4 808 5,12 

2019 5 007 4,14 

2020 5 010 0,06 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung - Kreisfreie Städte und Landkreise, 
Regierungsbezirke, Regionen, Arbeitsmarktregionen 2018; Tabelle Wirtschaftsentwicklung (BIP) 2011 bis 2020 

Gemäß Bundesagentur für Arbeit betrug im Jahr 2021 die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Auspendler 686. Das entspricht einem Anteil von ca. 40 %. Der Chamer, 



 Qualifizierter Bebauungsplan „Mitterfeld III“, Gemeinde Michelsneukirchen 

 
Teil D – Begründung i. d. Fassung vom 28.02.2024 15 von 39 

 

 

Straubinger und Regensburger Arbeitsmarkt und seine wirtschaftliche Entwicklungsdynamik 

haben damit einen direkten Einfluss auf das Gemeindegebiet Michelsneukirchen.  

4.1.11 Zielvorstellungen der Gemeinde 

Aufgrund fehlender Entwicklungsmöglichkeiten der letzten Jahrzehnte, fand ein Abwandern der 

jungen ortsansässigen Bevölkerung statt. Dies stellt die Gemeinde vor eine wirtschaftliche 

Herausforderung, da sich die Einnahmen der Kommunen anteilig durch die Einkommenssteuer 

ihrer Einwohner zusammensetzt. Wird der Anteil der arbeitstätigen Einwohner geringer, hat 

dies direkte Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde.  

Durch eine nachhaltige und städtebaulich sinnvolle Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung hat 

die Gemeinde ein wirtschaftliches Wachstum von ca. 1 % pro Jahr als Zielvorstellung 

ausgegeben.  

4.1.12 Siedlungsdichte 

Gemäß den Angaben der GENESIS-Online Datenbank ergaben sich folgende Siedlungsdichten 

Wohnbaufläche (Wohnbauflächen + ½ gemischte Bauflächen) in Einwohner pro Hektar 

(EW/ha): 

Stichtag Einwohnerzahl Wohnbaufläche Siedlungsdichte 

31.12.2014 1753 83,76 ha 20,93 EW/ha 

31.12.2015 1746 83,95 ha 20,80 EW/ha 

31.12.2016 1735 84,40 ha 20,56 EW/ha 

31.12.2017 1752 84,57 ha 20,72 EW/ha 

31.12.2018 1754 84,63 ha 20,73 EW/ha 

31.12.2019 1726 86,58 ha 19,94 EW/ha 

31.12.2020 1718 87,68 ha 19,59 EW/ha 

31.12.2021 1715 88,49 ha 19,38 EW/ha 

Innerhalb der letzten 7 Jahren zeigte sich eine Abnahme der Siedlungsdichte von 1,55 EW/ha.  

Bei einer künftigen Zunahme der Einwohnerzahl um 3,5 % innerhalb der nächsten 7 Jahre 

entspricht dies einem Wohnbauflächenbedarf von ca. 3 - 4 ha.  
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4.2 Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Gemeinde 

Gemäß LEP 2018 sind „in den Siedlungsgebieten […] die vorhandenen Potenziale der 

Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.“1 

Innenentwicklungspotentiale 

Von der Bauverwaltung wurden in Michelsneukirchen derzeit ca. 20 Baulücken ermittelt.  

Diese befinden sich ausschließlich in Privatbesitz. Es sind keine gemeindlichen Bauplätze 

verfügbar. Die ca. 20 Baulücken können derzeit von der Gemeinde Michelsneukirchen nicht 

erworben werden. Das gleiche gilt für Leerstände, sowie größere Hofflächen von 

landwirtschaftlichen Betrieben.  

Bei einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 750 m2/Grundstück ergibt sich somit ein 

Flächenumfang von ca. 1,5 ha. 

Die geplante Mobilisierungsstrategie der Gemeinde sieht vor, bei den Eigentümern der 

Parzellen in einem regelmäßigen zeitlichen Turnus, schriftlich die Verkaufsbereitschaft 

abzufragen und dies zu dokumentieren. Eine Aktivierung der innerörtlichen Baulücken stellt 

sich jedoch als äußerst schwierig dar. Den bayerischen Kommunen fehlen hierzu die 

notwendigen Instrumente, um Eigentümer zur Abgabe ihrer Grundstücke zu bewegen. Mit 

einer Grundsteuer C – nach Vorbild des Bundesmodell – wäre es den Gemeinden möglich, 

höhere Hebesetze für baureife Grundstücke festzulegen und damit gegen die Spekulation mit 

Bauland vorzugehen. Die bayerische Landesregierung hat sich allerdings gegen die 

Grundsteuer C entschieden und schränkt damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen bei der 

Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen stark ein.   

Innerhalb eines Planungszeitraums von 6 Jahren ist eine Baulücken-Aktivierungsquote von 

100% äußerst unwahrscheinlich. Es wird von einer Aktivierungsquote von max. 20 % 

ausgegangen. Somit ergibt sich ein Potential von 4 Baulücken, was bei einer durchschnittlichen 

Grundstücksgröße von 750 m2/Grundstück einer Fläche von 0,3 ha entspricht. 

Durch die Nähe zur Stadt Cham, zur Stadt Straubing und zum Wirtschaftszentrum Regensburg 

liegen der Gemeinde eine Vielzahl an Anfragen von örtlichen Bauinteressenten vor. Derzeit 

umfasst die Liste der Bauinteressenten bereits 19 Anfragen. Mit der Ausweisung von ca. 1,9 ha 

bzw. 22 Wohnbauparzellen reagiert die Gemeinde auf die hohe Anfrage von Bauinteressenten.  

 
1 Landesentwicklungsprogramm 2018 (S. 46) 
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4.3 Angaben zum Bedarf an Siedlungsflächen 

Aufgrund der bereits erwähnten Nähe zur Stadt Cham, zur Stadt Straubing und zum 

Wirtschaftszentrum Regensburg ergibt sich ein Bedarf an Wohnbauflächen insbesondere für 

die ortsansässige Bevölkerung. Die Liste der Bauinteressenten im Gemeindegebiet umfasst 

derzeit ca. 19 Einträge.  

Haushaltsstrukturveränderungen 

Gemäß Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für 

Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung“ sind bei der 

Beurteilung des Bedarfs unteranderem die Strukturdaten zur durchschnittlichen Haushalts-

größe und zur wirtschaftlichen Entwicklungsdynamik der Gemeinde, des Landkreises und der 

Region heranzuziehen. Darüber hinaus können weitere Indikatoren u.a. zu Zielvorstellungen 

der Gemeinde und zur Siedlungsdichte berücksichtigt werden.  

Im Planungszeitraum eines Bebauungsplans von ca. 6 Jahren ist auf Grund von Haushalts-

strukturveränderungen mit einer Verringerung der Belegungsdichte zu rechnen.  

Dieser Trend zeigt sich nicht nur in Michelsneukirchen und in den umliegenden Gemeinden.  

Gemäß Pressemittelung (Nr. 9/2013) des Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hält „in 

Deutschland […] der Trend zu größeren Wohnflächen pro Kopf an. […] Vor allem die Zunahme 

der Ein- und Zweipersonenhaushalte hat dazu geführt, dass die pro Kopf zur Verfügung 

stehende Wohnfläche größer geworden ist.“  

„In den letzten Jahrzehnten steht dies in engem Zusammenhang mit den niedrigen 

Kinderzahlen, dem steigenden Anteil von Singles und dem Aufschub der Familienbildung in 

höhere Altersbereiche. Hinzu kommt, dass neue Lebensformen wie „bilokale Paarbeziehungen“ 

– also Partnerschaften mit getrennten Haushalten – mit der Bildung kleinerer Haushalte 

verbunden sind und damit die Gesamtzahl der Haushalte erhöhen. Außerdem steigt mit der 

Alterung der Gesellschaft der Anteil kleiner Haushalte durch mehr Paare und Alleinstehende, 

deren Kinder den Haushalt bereits verlassen haben.“  

(Quelle: https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/L50-Privathaushalte-Haushaltsgroesse-

1991-Vorausberechnung.html?nn=9994262) 

Dass dieser Trend anhält, belegen auch die Prognosen des Bundesinstitut für Bevölkerungs-

forschung. Bis 2035 ist weiterhin mit einem Anstieg der Zahl der Haushalte und einer Abnahme 

der durchschnittlichen Personenzahl je Haushalt zu rechnen.  
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Mit der bedarfsgerechten Ausweisung neuer Wohnbauflächen verfolgt die Gemeinde 

Michelsneukirchen das Ziel, das Abwandern junger ortsansässiger Bauinteressenten zu verhin-

dern und dadurch insbesondere dem demographischen Wandel entgegenzuwirken. 

Dementsprechend sind bei einer nachhaltigen und bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung die 

Auswirkungen der Haushaltsstrukturveränderungen zu beachten. 

Die Entwicklung der Belegungsdichte in der Gemeinde zeigt eine deutliche Abnahme. 2021 

ergab sich gegenüber 2014 eine Verringerung der Belegungsdichte von 0,18 Einwohnern pro 

Wohneinheit.  

Bei einem prognostizierten Bevölkerungsanstieg auf 1.775 EW entspricht eine weitere lineare 

Abnahme um 0,18 EW/WE innerhalb der nächsten 6 Jahr einem Einwohnergleichwert von 

320 EW. Bei einer angestrebten Belegungsdichte von 22 EW/ha entspricht dies einem 

Flächenbedarf von zusätzlich 14 - 15 ha Wohnbaufläche. Eine derart starke Auflockerung 

scheint jedoch wenig plausibel. Es wird daher von einer reduzierten Auflockerung von rund 

0,05 EW/WE in den nächsten 6 Jahren ausgegangen. Das entspricht einem 

Einwohnergleichwert von 89 EW bzw. 3 - 4 ha.  

4.4 Zusammenfassung 

Durch die Nähe zur Stadt Cham, zur Stadt Straubing und zum Wirtschaftszentrum Regensburg 

liegen der Gemeinde eine Vielzahl an Anfragen von ortsansässigen Bauinteressenten vor. Im 
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Gemeindegebiet sind jedoch keine freien Bauparzellen verfügbar. Es befinden sich derzeit 19 

Interessenten auf der Warteliste für das neue Baugebiet.  

Durch die Ausweisung von Wohnbauflächen am südlichen Ortsrand von Michelsneukirchen wird 

der Ort städtebaulich sinnvoll abgerundet. Durch die Nutzung bestehender Infrastrukturein-

richtungen entspricht die vorliegende Bauleitplanung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 

Die vorhandenen Baulücken im umliegenden Bereich befinden sich in Privateigentum. Somit 

stehen für den dringend benötigten Bedarf keine freien Bauparzellen zur Verfügung. Die 

Gemeinde beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung eine angepasste und städtebaulich 

sinnvolle Entwicklung von Wohnbauflächen für den konkret vorhandenen Bedarf am Hauptort.  

Durch die Verringerung der Belegungsdichte und dem geleichzeitig anhaltenden 

Bauflächenmangel entsteht ein Fortzug der jungen Bevölkerung. Diesen Fortzügen möchte und 

muss die Gemeinde mit neuen Bauflächen entgegenwirken.  

Die vorliegende Bauleitplanung mit 22 Wohnbauparzellen bzw. knapp 2 ha entspricht einer 

geordneten, bedarfsgerechten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung für die 

ortsansässige Bevölkerung. 

Die Zahl der Wohngebäude betrug laut GENESIS Online Datenbank im Jahr 2021 573, die Zahl 

der Wohnungen 746. Durchschnittlich ergibt sich so ein Faktor von 1,30 Wohnungen je 

Wohngebäude. Bei einer Belegungsdichte von 2,30 EW/WE entspricht dies einer Dichte von 

2,99 EW/Wohngebäude.  

Bei 22 Parzellen auf 1,9 ha ergibt sich für die vorliegende Planung eine flächensparende 

Siedlungs- und Erschließungsform mit einer Siedlungsdichte von 27 EW/ha. 

II. Planinhalte und Planfestsetzungen 

5. Planungskonzept und wesentliche Auswirkungen der Planung 

5.1 Städtebauliches Konzept/ Nutzungskonzept 

Das städtebauliche Konzept, das dem Bebauungsplan „Mitterfeld III“ zugrunde liegt, sieht 

Wohnbauparzellen für Einzelhäuser in offener Bauweise mit bis zu zwei Vollgeschossen vor. 

Daneben plant die Gemeinde drei Gartenhofhäuser in verdichteter Bauweise, die einer 

flächensparenden Bebauung Rechnung trägt. Die Gemeinde übernimmt damit im Landkreis 

eine Vorreiterfunktion. Gleichzeitig fügen sich die Gartenhofhäuser durch eine kleinteilige 

Bauweise in das ländliche Ortsbild ein.  

Grünordnerische Festsetzungen zur Mindestdurchgrünung und zur Ortsrandeingrünung sollen 

dafür sorgen, dass sich das Baugebiet in die Landschaft einfügt. In Richtung Süden wurde 

deshalb im Übergang zur Sportanlage eine öffentliche Ortsrandeingrünung von 3,0 m Breite 
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festgesetzt. Mit der bestehenden Heckenstruktur entlang des Sportgeländes ergibt sich so eine 

Ortsrandeingrünung von mind. 4,50 m.  

Die Straßenführung erfolgte in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Regensburg. Im Zuge 

der Baugebietsentwicklung wird der Lückenschluss zwischen Bestandsbebauung und dem 

südlichen Sportgelände über den Ausbau des Fuß- und Radweges hergestellt. Über eine 

Anbindung an die Straubinger Straße im Westen und die Straße Mitterfeld im Nordosten, wird 

das Baugebiet mit einer Fahrbahn von 5,50 m straßenbautechnisch erschlossen. Innerhalb des 

Gebiets erfolgt eine Ringerschließung. Aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens in 

diesem Bereich, wird die Fahrbahnbreite auf 4,50 m reduziert. Somit erfolgt eine 

flächensparende Erschließung. Die östlichen Parzellen 19 – 23 werden über eine kurze 

Stichstraße mit einer Breite von 5,50 m erschlossen. Aufgrund der Kürze der Stichstraße ist 

hier keine Wendeanlage vorgesehen, weshalb entlang der Haupterschließungsstraße eine 

Fläche für Abfallbehälter berücksichtigt wurde. Fußläufige Wegeverbindungen verknüpfen das 

Baugebiet mit dem Bestand und der angrenzenden Sportanlage.  

Im Zuge der Baumaßnahme erhält jede Parzelle eine Regenwasserzisterne. Gemeinsam mit 

dem geplanten Regenrückhaltebecken im Nordosten wird somit die Niederschlagswasser-

beseitigung nachhaltig sichergestellt.   

Das künftige Baugebiet schließt im Norden und Westen unmittelbar an die bestehende 

Wohnbebauung in der Straße Mitterfeld an. Topographisch fällt die Fläche von Südwesten nach 

Nordosten. Aus städtebaulichen und nachbarschützenden Gründen wird deshalb für die 

nördliche Parzellenreihe eine U+E Bauweise bzw. E + D (=I Vollgeschoss) mit Sattel-, Zelt 

oder Walmdach und die Firstrichtung bindend festgesetzt. Dies stellt eine Staffelung im 

Übergang zu der tieferliegenden Wohnbebauung in der Straße Mitterfeld dar. Die zulässige 

Höhenlage bezieht sich dabei auf den Abstand zur tieferliegenden Wohnbebauung. Je näher 

die Gebäude Richtung Norden, hin zur Bestandsbebauung orientiert werden, desto niedriger 

liegt die max. zulässige FFOK/UFOK. Für die Garagen wird eine Fläche für Garagen und 

Carports festgesetzt, um die Anlagen entlang der Erschließungsstraße anzuordnen und eine 

Beeinträchtigung der tiefer gelegenen Bestandsbebauung zu verhindern.  

Im Sinne einer flächensparenden Wohnbauflächenentwicklung hat sich die Gemeinde für die 

Umsetzung dreier Gartenhofhäuser entschieden. Im WA2 sind dementsprechend 3 Parzellen 

mit Flächengrößen von 400 – 480 m2 für die Bebauung mit Gartenhofhäusern festgesetzt.  

Im WA 3 sind Einzelhäuser in offener Bauweise zulässig. Auch hier wurde auf einen 

flächensparenden Umgang mit Grund und Boden geachtet und insgesamt 15 kleinere Parzellen 

von ca. 570 - 690 m2 vorgesehen.  
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Entlang des nördlichen Geltungsbereichs wird eine private Grünfläche festgesetzt. Diese 

Flächen möchten die jeweiligen Anlieger der Straße Mitterfeld erwerben und als Gartenflächen 

nutzen. Innerhalb dieser Privaten Grünfläche sind Nebenanlagen zulässig.   

Das Baugebiet bildet einen organischen Abschluss in Richtung Süden, ohne sich in den 

Außenbereich hinein abzusetzen.  

Während der historische Ortskern von dichter Bebauung und größeren Baukörpern geprägt ist, 

zeigt das restliche Ortsbild eine kleinteilige, ländliche Einfamilienhausbebauung. Dieses 

Ortsbild möchte die Gemeinde aus städtebaulicher Sicht auch weiterhin erhalten. Allerdings 

wurden im Sinne des Flächensparens die Grundstücksgrößen reduziert, 3 Gartenhofhäuser in 

verdichteter Bauweise berücksichtigt, wodurch eine flächensparende Siedlungsentwicklung 

erfolgt. Fußläufige Wegeverbindungen vernetzen den Bestand mit dem neuen Baugebiet.  

Um eine zu starke Versiegelung der Flächen zu verhindern, wurde die Bebauung durch die 

Festsetzungen einer GFZ von 0,8 und einer GRZ von 0,4 begrenzt. Aus ortsgestalterischen 

Gründen wird die Festsetzung einer Mindestgröße der Geschossfläche von 100 m2 festgesetzt. 

Somit soll ein homogenes Ortsbild sichergestellt werden.  

Das überplante Gebiet fördert eine kompakte Siedlungsentwicklung und eröffnet gleichzeitig 

die Möglichkeit für eine zukünftige, geordnete Siedlungsentwicklung.  

Es sollen im überplanten Bereich insgesamt 23 Parzellen, im Sinne einer allgemeinen 

Wohnnutzung entstehen. Die Grundstücksflächen variieren zwischen ca. 400 m² und 690 m². 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnbauland wird die Art der baulichen Nutzung als 

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.   

Um das bestehende Wohngebiet im Norden des neuen Baugebiets gestalterisch fortzuführen 

sind Sattel, Walm-, Krüppelwalm- und Zeltdächer zulässig. 

Maximal zulässige Wand- und Firsthöhen sorgen dafür, dass sich die Bebauung in das 

bestehende Ortsbild einfügt und nachbarliche Belange geschützt werden.  

5.2 Verkehrskonzept und Erschließung 

Das Plangebiet wird über die Straubinger Straße im Westen und die Straße Mitterfeld im 

Nordosten erschlossen und nutzt damit die vorhandene Infrastruktur.  

Der Ausbau eines Fuß- und Radweges entlang der Straubinger Straße sorgt für einen 

Lückenschluss des Fußwegenetzes zum Sportgelände.  
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Die Wasserversorgung erfolgt durch die Kreiswerke Cham. 

Das geplante Baugebiet wird im Trennsystem entwässert. Schmutzwasser wird über eine 

Hauptleitung gesammelt und in die bestehende Kanalisation eingeleitet. In den privaten 

Grundstücken wird jeweils ein Revisionsschacht für Schmutzwasser sowie eine Kombi-Zisterne 

hergestellt. Die Kombi-Zisterne wird anteilig Regenwasser aufnehmen und gedrosselt ableiten, 

als auch anteilig Regenwasser zur Gartenbewässerung vorhalten. Im Zuge der Erschließung 

des Baugebiets werden die Zisternen für jedes Grundstück bereits eingebaut.  

Die Gemeinde hat ein Ingenieurbüro für die Erschließungsplanung beauftragt. Die Planungen 

zur Entwässerung werden derzeit mit dem Landratsamt Cham sowie dem Wasser-

wirtschaftsamt Regensburg abgestimmt. 

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen ist von den bestehenden Straßen aus 

möglich. 

5.3 Grundzüge der Planfestsetzungen 

5.3.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt.  

5.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für den Geltungsbereich wird eine maximale Grundflächenzahl von 0,4 sowie eine maximale 

Geschossflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Aus ortsgestalterischen Gründen werden eine 

maximale Anzahl von zwei Vollgeschossen festgesetzt, eine Mindest-Geschossfläche, sowie 

Regelungen zur Höhenlage, Firsthöhe und Wandhöhe getroffen.  

5.3.3 Überbaubare Grundstückflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird anhand einer Baugrenze definiert. Innerhalb der 

Baugrenze ist die Errichtung baulicher Anlagen zulässig. Garagen, Carports und Nebenanlagen 

sind im WA 3 auch außerhalb dieser Baugrenze zulässig. Im WA 1 sind Garagen und Carports 

ausschließlich innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig.  

Im WA 2 werden die überbaubaren Grundstücksflächen anhand von Baulinien und Baugrenzen 

definiert.  

5.4 Flächenbilanz 

Flächentyp Fläche [m2] Prozent [%] 

Wohngebiet 13.690 m2 72 % 

Verkehrsflächen 2.614 m2 14% 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(Fußwege, Parkflächen, Anliegerweg) 

388 m2 2% 
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Grünflächen 2.199 m2 12% 

Flächen für die Abfallentsorgung 27 m2 (0,1%) 

Flächen gesamter Geltungsbereich 18.918 m2 100 % 

Überbaubare Fläche (GRZ 0,4) 5.524 m2 29 % 

 

6. Auswirkungen des Bebauungsplans 

6.1 Denkmalschutz 

Gemäß Denkmal-Atlas des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege liegen für den 

Geltungsbereich selbst keine Informationen über Boden- und Baudenkmäler vor. 

Weitere Denkmäler befinden sich außerhalb des Wirkbereichs des Plangebiets. Auswirkungen 

sind durch das neue Baugebiet somit nicht zu erwarten. 

Es wird auf die gesetzliche Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 – 2 DSchG hingewiesen. 

6.2 Klimaschutz 

Längst ist ausreichend deutlich geworden, dass der Ausstoß von Treibhausgasen stark 

verringert werden muss, um dem Klimawandel wirkungsvoll Einhalt gebieten zu können. Dies 

wurde auch gesetzlich u. a. für die Aufstellung von Bauleitplänen verankert: „Den 

Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. […]“ (§1a Abs. 5 BauGB).  

Durch eine Reduzierung der Straßenbreite der Erschließungsstraßen und die Nutzung 

bestehender Flurwege, wird die Flächenneuinanspruchnahme reduziert. 

Durch Grünordnerische Festsetzungen zur Durchgrünung und Eingrünung, ergeben sich 

positive Auswirkungen auf die lufthygienischen und kleinklimatischen Verhältnisse innerhalb 

des Baugebiets. 

Die Nutzung regenerativer Energien wird empfohlen.  

6.3 Immissionsschutz 

Durch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets sind keine wesentlichen Auswirkungen 

hinsichtlich des Immissionsschutzes zu erwarten.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird durch das Ingenieurbüro „GeoVersum“ 

ein schalltechnisches Gutachten erstellt.  
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Dabei werden Schallausbreitungsberechnungen zur Prognose der Lärmimmissionen 

durchgeführt, die im Geltungsbereich der Planung durch den Straßenverkehr auf der 

Staatsstraße und durch die Sportanlage hervorgerufen werden.  

Hinsichtlich der Sportanlage besteht kein Handlungsbedarf. Auf der westlichen Parzellenreihe 

kommt es zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte, weshalb hier die Baugrenze in 

Richtung Osten abgerückt wurde.  

6.4 Altlasten 

Gemäß Altlastenkataster (ABuDIS 3.0) des Bayerischen Landesamt für Umwelt sind im 

Geltungsbereich keine Altlasten bekannt. Sollten dennoch bei Aushubarbeiten 

Bodenverunreinigungen angetroffen werden, so besteht die Verpflichtung, diese unverzüglich 

den zuständigen Behörden anzuzeigen. 
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7. Grünordnung 

Die grünordnerischen Festsetzungen dienen dazu, den Geltungsbereich hin zur angrenzenden 

freien Landschaft einzugrünen, Pflanzmaßnahmen zu ergänzen und eine Mindestdurch-

grünung der Parzellen sicherzustellen.  

Durch diese Festsetzungen kann eine Minderung der Auswirkungen auf die Schutzgüter gem. 

§ 1 Abs. 6 Ziff. 7a BauGB erzielt werden. Im weiteren Verfahren wird ein Umweltbericht 

erarbeitet. 

7.1 Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Belange des Umweltschutzes werden gesondert im Umweltbericht behandelt. 

a) Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweck der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Gebiete gemeinschaftlichen Interesses (FFH- oder Vogelschutzgebiete) sind nicht betroffen. 

b) Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Der Planungsbereich selbst hat keine erhöhte Bedeutung für die Erholung bzw. Naherholungs-

suchende. Die Fläche wurde bislang intensiv landwirtschaftlich genutzt.  

Die angrenzenden Flächen werden landwirtschaftlich bewirtschaftet.  

c) Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter 

Erhebliche umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind unter 

Einhaltung der unter Punkt 6.1 genannten Maßnahmen nicht zu erwarten. Eine wesentliche 

und beachtenswerte Blickachse vom Plangebiet zu Baudenkmälern besteht nicht.  

d) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern 

Genaue Angaben über mögliche Abfälle können nicht gemacht werden. Es ist mit 

haushaltsüblichen Abfallmengen zu rechnen, da es sich um ein Wohngebiet handelt. 

e) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist beispielsweise durch Photovoltaik- oder Solaranlagen 

auf den Dachflächen möglich.  

f) Berücksichtigung der Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 

Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Ein Konzept zur fachgerechten Abwasserbeseitigung über das bestehende Netz der Gemeinde 

Michelsneukirchen besteht. Weitere Fachplanungen (Wasser-‚ Abfall-‚ Immissionsschutz) sind 

dem Planverfasser nicht bekannt. 
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g) Berücksichtigung der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 

denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen 

Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Alarmschwellen/Grenzwertüberschreitungen sind nicht bekannt. Luftreinhaltepläne sind nicht 

bekannt. 

h) Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 

Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter 

zu erwarten. 

7.2 Europäischer Gebietsschutz 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Natura 2000-Gebieten. 

7.3 Artenschutzrechtlicher Beitrag 

Mit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind die in Bayern vorkommenden  

• Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

• europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL 

zu berücksichtigen. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist zur vorliegenden Bauleitplanung keine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch einen Biologen erforderlich.  

Prüfungsablauf: 

Der erste Schritt der saP umfasst eine sogenannte Relevanzprüfung. In diesem Prozess werden 

alle Arten abgeschichtet, die vom konkreten Vorhaben nicht betroffen sind. 

Der zweite Schritt umfasst eine Bestandserhebung am Eingriffsort bzw. im Wirkraum. 

Untersucht wird die Bestandssituation und die Betroffenheit aller Arten, die als Ergebnis der 

Relevanzprüfung in der Prüfliste enthalten sind.  

Im dritten Schritt erfolgt, für die in den ersten beiden Schritten identifizierten vom Vorhaben 

betroffenen Arten, eine Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG.  

Aufgrund der Lebensraumausstattung im Planungsbereich sind ausschließlich Vogelarten gem. 

der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten. Potentiell betroffene Arten sind gemäß Vogelschutz-

richtlinie die Gilde des Siedlungsbereichs und der feldgebundenen Arten.  

Es ist generell anzunehmen, dass sich innerhalb des Geltungs- und Wirkungsbereiches auf den 

landwirtschaftlichen Flächen, den Heckenstrukturen und den angrenzenden Grundstücken 

Vogelbrutplätze befinden. 
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Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der unmittelbaren Nähe zu den 

angrenzenden Siedlungen ist aber mit weit verbreiteten, ungefährdeten Arten 

(„Allerweltsarten“) zu rechnen. Für diese Arten gilt: 

▪ Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 

BNatSchG kann für diese Arten davon ausgegangen werden, dass die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

▪ Hinsichtlich des sog. Kollisionsrisikos im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 

5 BNatSchG) zeigen diese Arten in diesem Zusammenhang entweder keine 

gefährdungsgeneigten Verhaltensweisen oder es handelt sich um Arten, für die 

denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Bereich der allgemeinen Mortalität 

im Naturraum liegen. 

▪ Hinsichtlich des Störungsverbotes im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 5 

BNatSchG kann für diese Arten grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Ein Vorkommen der Feldlerche, als Vertreterin der feldgebundenen Flur, ist aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zu vertikalen Strukturen im direkten Umfeld des Planungsbereiches nicht 

anzunehmen, da diese Arten zu solchen Sichthindernissen einen ausreichenden Abstand 

einhalten. 

Im Zuge der Baugebietsentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Brutplätze der 

feldgebundenen Arten verloren gehen. In der Umgebung befinden sich jedoch ausreichend 

weitere vergleichbare (Brut-)Habitate, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der mögliche (temporäre) Verlust eines Brutplatzes 

nicht signifikant auf den Erhaltungszustand der lokalen Vogelpopulationen auswirkt. 

Letztendlich kann auch unterstellt werden, dass sich ein möglicher Brutplatzverlust durch die 

Umwidmung der Agrarfläche vermutlich in dem Schwankungsbereich bewegt, der durch die 

jährlich wechselnde Verteilung und Dichte der angebauten Feldfrüchte im Umfeld entsteht.  

Baubedingte Tötungen von Individuen (v.a. Nestlingen) oder die Zerstörung von Gelegen/Eiern 

können durch die Baufeldräumung bzw. Berücksichtigung der bundes- (§ 15 Abs. 5 BNatSchG: 

1. März – 30. September) und landesrechtlich (Art. 16 BayNatSchG) vorgeschriebenen Fristen 

für Eingriffe z.B. in Hecken vermieden werden. 

Im Wirkraum bestehen Ausweichlebensräume in großer Zahl, sodass eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustands unwahrscheinlich ist und Verbotstatbestände nicht zu erwarten sind. 
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Zudem ist zu beachten, dass der Planungsbereich bereits an Straßen angrenzt und teilweise 

einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt, so dass bereits anthropogene 

Einflüsse auf die Habitate wirken und folglich ein gewisser „Gewöhnungseffekt“ bereits 

vorhanden ist. 

7.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität - Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von 

Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie oder streng geschützte 

Arten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter 

Berücksichtigung dieser Vorkehrungen:  

▪ Festsetzung einer Mindestbegrünung im Geltungsbereich, Festsetzung einer 

ausreichend breiten Ortsrandeingrünung in Richtung Süden 

▪ Beschränkung der zulässigen Versiegelungen 

▪ Beschränkung der zulässigen Aufschüttungen und Abgrabungen 

▪ Festsetzungen zu Einfriedungen 

▪ zeitliche und räumliche Baufeldräumung außerhalb der Brut- und Nestlingszeiten 

(i.d.R. März bis August); Ausnahmen sind möglich, wenn vor Baufeldräumung durch 

einen Biologen mehrmalige Kontrollbegehungen durchgeführt werden, um Brutplätze 

feldgebundener Arten im Vorhabensbereich und Wirkraum festzustellen. Sind keine 

Brutplätze vorhanden, ist durch eine ökologische Baubegleitung eine 

Baufeldräumung zulässig. 

7.5 Zusammenfassendes Ergebnis 

Aufgrund der im räumlichen Zusammenhang verfügbaren Flächen, kann die ökologische 

Funktion der durch den Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten gewahrt bleiben. 

Damit verstößt das Planvorhaben nicht gegen die Schädigungsverbote i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 

und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG. 

Durch die genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen stehen Artenschutz-

rechtliche Belange dem Planvorhaben nicht entgegen. 
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III Umweltbericht 

Laut § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung zu Bauleitplänen vom 

20.07.2004 eine Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes zu erstellen. Dieser ist gemäß 

§ 2a als gesonderter Teil der Begründung zur Bauleitplanung beizufügen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden, werden um eine Äußerung hinsichtlich des erforderlichen Umfangs 

und der Detailierung des Umweltberichts gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB gebeten. 

Ziel des Bebauungsplans mit einem Flächenumfang von 1,89 ha ist die Schaffung von 

Wohnbauland, insbesondere für die ortsansässige Bevölkerung. Der Bebauungsplan beinhaltet 

einen integrierten Grünordnungsplan zur Sicherung der Belange des Umweltschutzes. 

Derzeit stehen anderweitige Entwicklungsflächen für den konkret vorhandenen Bedarf in 

Michelsneukirchen nicht zur Verfügung. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden 

Alternativen bzgl. der Erschließung und der Parzellierung des Gebiets untersucht. 

Für eine Teilbereich des Plangebiets hat sich der Gemeinderat für die Festsetzung 

flächensparender Gartenhofhäuser entschieden. 

8. Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) und Bewertung der 

erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 

8.1 Schutzgut Mensch, Bevölkerung, Gesundheit 

Bestandsbeschreibung: 

Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Flurwege dienen der Naherholung 

sowie der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen. Der Erholungswert 

ist durch die vorhandenen Hochspannungsleitungen bereits beeinträchtigt. Die nächstgelegene 

Wohnbebauung grenzt im Norden und Westen an die Fläche. Im Süden erstreckt sich das 

Sportgelände der Gemeinde.  

Der Geltungsbereich selbst besitzt aufgrund der derzeitigen Nutzung als Ackerbauland keine 

erhöhte Bedeutung für die Naherholung.  

Verkehrslärm entsteht durch die westlich verlaufende Staatsstraße. Hierzu wird parallel ein 

Schallgutachten erarbeitet. Gemäß Straßenverkehrszählung des Staatlichen Bauamts 

Regensburg aus dem Jahr 2021, abrufbar über den Online-Dienst des Bayerischen 

Straßeninformationssystems (BAYSIS), ergibt sich für den Streckenabschnitt eine 

durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von 1862 DTV-KfZ davon 119 DTV-SV 

(Schwerverkehr) und 1743 DTV-LV (Leichtverkehr). Im Zuge der Aufstellung des Bebauungs-
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plans wird eine Schalltechnische Untersuchung hinsichtlich der Emissionen durch die 

Staatsstraße und den angrenzenden Bolzplatz durchgeführt.  

Von den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen gehen ortsübliche Geruchs-, Lärm- und 

Staubbelastungen aus. 

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Durch die künftige Bebauung ergeben sich geringfügige Auswirkungen auf die direkt 

angrenzenden landwirtschaftlich und wohnbaulich genutzten Bereiche.  

Fußwegeverbindungen durch das geplante Quartier verbinden das bestehende Wohngebiet mit 

dem Künftigen und schaffen eine Anbindungen an die umliegenden Naherholungsgebiete und 

die Sportflächen. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets erfolgt entlang der Staatsstraße 

der Lückenschluss des Geh- und Radweges zum Sportgelände.  

Während der Bauzeit können sich temporäre Beeinträchtigungen z.B. durch das Rammen von 

Fundamenten etc. ergeben. Da sich diese Emissionen auf die Bauzeit beschränken, sind sie als 

vertretbar einzustufen. 

Bewertung der Auswirkungen: 

Die Auswirkungen für das Schutzgut Mensch, Bevölkerung und Gesundheit sind als nicht 

erheblich einzustufen.  

Durch den Ausbau des Geh- und Radweges verbessert sich die Anbindung an die 

Naherholungsflächen auch für die ortsansässigen Bewohner. 

 

8.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Bestandsbeschreibung: 

Das Plangebiet wurde bislang intensiv landwirtschaftlich genutzt.  

Im Norden und Westen schließt das Plangebiet an vorhandene Siedlungseinheiten an. Im 

Süden befindet sich das Sportgelände und im Westen erstrecken sich landwirtschaftliche 

Nutzflächen. Eine Hecke im Süden trennt die Fläche bereits von der Sportanlage  
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Abb.: Bestehende Hecke am südlichen Rand des Geltungsbereichs (Quelle: eigene Aufnahme, 2022) 

Amtlich kartierte Biotopflächen befinden sich außerhalb des Wirkbereichs.  

Dem Planverfasser liegen für den Planungsbereich keine aktuellen Vorkommen geschützter 

Arten vor. In den Randzonen bestehen Wohnbebauungen, Verkehrseinrichtungen, Sport-

anlagen und landwirtschaftliche Nutzungen. Diese unmittelbare Nähe lässt auf ein 

eingeschränktes Artenspektrum schließen.  

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Durch die künftige Bebauung werden die vorhandenen Lebensräume vollständig verändert. 

Gegenüber den bisherigen landwirtschaftlich genutzten Flächen werden überbaute und 

versiegelte Flächen entstehen. Im Umfeld des Planbereichs sind ausreichend Ausweich-

lebensräume (Grünland- und Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen) vorhanden, wodurch 

von keiner populationsgefährdenden Wirkungen auszugehen ist. In Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde kann aufgrund der vorhandenen Bebauung und der Hecke im 

Süden davon ausgegangen werden, dass aufgrund von vertikalen Strukturen keine 

Offenlandbrüter zu erwarten sind. Eine Begehung durch einen Biologen wird von Seiten der 

Unteren Naturschutzbehörde als nicht notwendig erachtet.  

Bewertung der Auswirkungen: 

Die artenschutzrechtliche Prüfung unter Kapitel 6.8 kommt derzeit zu dem Ergebnis, dass 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG 

zulässige Eingriffe bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten nicht berührt 
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werden. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie auf die 

biologische Vielfalt sind nicht zu erwarten. 

 

8.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Bestandsbeschreibung: 

Die Fläche des Planungsgebiets beträgt ca. 1,89 ha. 

Die Flächen sind überwiegend unversiegelt mit Dauerbewuchs – gegenwärtig Ackerflächen. 

Angaben über Vorbelastungen und Altlasten sind dem Verfasser nicht bekannt. Im Zuge der 

Erschließungsplanung wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. 

Gemäß dem BayernAtlas weist der Änderungsbereich folgenden Bodentyp auf: 

743: Fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit 

oder Gneis)  

 
Abb.: Übersichtsbodenkarte 1:25.000 Bayern mit Lage des Plangebiets (grün) (Quelle: BayernAtlas Plus, 

Stand 2023) 

Gemäß Bodenschätzung des Bayerischen Landesamt für Steuern handelt es sich innerhalb des 

Geltungsbereichs um anlehmigen Sand bis lehmigen Sand der Zustandsstufe 4 bzw. 5 mit 

mittlerer bis geringer Ertragsfähigkeit. Die Ackerzahlen liegen bei 21 bis 33.  

Im momentanen Zustand wird der Änderungsbereich hauptsächlich intensiv landwirtschaftlich 

genutzt.  
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Kulturhistorisch besondere und seltene Böden sind im Änderungsbereich nicht anzutreffen. 

Hinweise auf schädliche Bodenverunreinigungen bzw. Altlasten liegen nicht vor. 

 
Abb.: Bodenschätzung Bayern mit Lage des Plangebiets (grün) (Quelle: BayernAtlas Plus, Stand 2023) 

Naturräumlich befindet sich der Geltungsbereich in der Einheit „Falkensteiner Vorwald“ und in 

der Untereinheit „Hügelland des Falkensteiner Vorwaldes“. 

Gemäß Geologischer Karte (1:500.000) der Online Datenbank FIS-Natur handelt es sich um 

Malm aus Mergel-, Kalk- und Dolomitstein. 

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Es erfolgt eine Teilversiegelung des Bodens durch Überbauung und befestigte Flächen. Der 

versiegelte Boden wird seine bisherige Funktion (Speicher, Filter, Puffer, Lebensraum, Nutzung 

als Produktionsfläche etc.) verlieren. 

Bewertung der Auswirkungen: 

Der versiegelte Boden wird seine bisherige Funktion (Speicher, Filter, Puffer, Lebensraum, 

Nutzung als Produktionsfläche etc.) verlieren. Ein Ausgleich derartiger Eingriffe ist nicht 

möglich, da Boden naturgemäß standortgebunden ist.  

Bei Vorreinigung von Niederschlagswasser aus Verkehrs- oder Dachflächen in offenen, 

belebten Bodenzonen ist ein oberflächennaher Eintrag von Schadstoffen nicht auszuschließen. 

Sofern dies im Rahmen der anerkannten Regeln der Technik erfolgt, ist nicht von erheblichen 
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Auswirkungen auszugehen. Erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtsystem im weiteren 

Umfeld sind nicht zu erwarten.  

Auf die Bauzeit beschränkt sich das Risiko von Schadstoffeintrag durch Baumaschinen oder 

Unfallereignisse. Diese Tatsache spricht aber für jedes Vorhaben und ist daher grundsätzlich 

nur als Ausnahmefall zu betrachten. Durch entsprechende Vorkehrungen wird es sich in der 

Regel bei derartigen Ereignissen um behebbare, reversible Auswirkungen auf das Schutzgut 

handeln.  

 

8.4 Schutzgut Wasser 

Bestandsbeschreibung: 

Oberirdische Gewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Über den Grundwasser-

flurabstand liegen keine näheren Kenntnisse vor. Das Plangebiet liegt außerhalb von dem 

Verfasser bekannten Wasserschutzgebieten und wassersensiblen Bereichen (Quelle: 

BayernAtlas Plus). 

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Durch die geplanten Versiegelungen erhöhen sich der Wasserabfluss und die Wasserabfluss-

spitzen aus dem Gebiet. Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die Versiegelung 

verringert.  

Im Vergleich zur bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung verringert sich das Risiko 

von Unfällen durch Maschinen und Fahrzeugen und Schadstoffeinträgen in das Grundwasser. 

Bewertung der Auswirkungen: 

Eine Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch Versiegelung und Verlust der 

Regenwasserversickerung auf den versiegelten Flächen und eine mögliche Verminderung der 

Grundwasserneubildung kann nicht ausgeschlossen werden. Geringfügige und zeitlich 

beschränkte Auswirkungen können sich durch Baumaßnahmen (z.B. Rammen, Bohren) 

ergeben. Die Gefahr von erheblichen oder irreversiblen Auswirkungen ist bei Einhaltung der 

anerkannten Regeln der Technik gering. 
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Nachteilige Folgen auf den Wasserhaushalt können durch Festsetzungen z.B. zu 

Pflanzbindungen und Mindestbegrünung minimiert werden. Auswirkungen auf die Vorflut sind 

nicht zu erwarten. Eine schadlose Beseitigung von Abwasser erfolgt im Trennverfahren.  

 

8.5 Schutzgut Klima/Luft 

Bestandsbeschreibung: 

Das Planungsgebiet ist der Klimaregion zwischen Donau und Ostbayerischen Hügel- und 

Bergland zugeordnet, mit einer mittleren Jahreslufttemperatur von 6°C bis 8°C. Die 

Jahresniederschlagssumme beträgt 750 mm bis 849 mm.  

Der Planungsbereich hat nur eine sehr geringe klimatische Ausgleichsfunktion für 

Michelsneukirchen. Frisch- und Kaltluftproduktionsgebiete für den lokalklimatischen Ausgleich 

sind in der Umgebung reichlich vorhanden.  

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Bestehende Frischluftentstehungsgebiete bleiben erhalten. Vorbelastungen bestehen durch die 

vorhandenen Straßen und landwirtschaftlichen Nutzungen. 

Bewertung der Auswirkungen: 

Durch die Schaffung von klimafördernden Strukturen (Pflanzbindungen) können Eingriffe 

minimiert werden. Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind damit 

nicht zu erwarten. 

8.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Bestandsbeschreibung: 

Das Gemeindegebiet von Michelsneukirchen liegt im Naturraum Oberpfälzer und Bayerischer 

Wald. Aufgrund der besonderen landschaftlichen Qualitäten ist das Gemeindegebiet im 

Regionalplan als landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 22 „Kuppenlandschaft des Falkensteiner 

Vorwaldes“ dargestellt. Dieses erstreckt sich großflächig über den Falkensteiner Vorwald.  
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Abb.: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet (hellgrün) und Naturpark (dunkelgrün) (Quelle: Regionalplan 

Region Regensburg, Zielkarte Landschaft und Erholung, 2023) 

Das Landschaftsbild der Region wird von kleingliedrigen Kuppen bestimmt. Das Plangebiet liegt 

am südlichen Ortsrand von Michelsneukirchen. Die Fläche befindet sich auf einer Hochfläche 

und fällt Richtung bestehenden Ortsrand ab. In Richtung Süden erstreckt sich der Bolzplatz, 

der durch eine Hecke vom Plangebiet abgegrenzt ist.  

 
Abb.: Blick von Süden über die Planungsfläche auf den bestehenden Ortsrand (Quelle: eigene Aufnahme, 

2022) 

Weiter angrenzend an das Plangebiet erstreckt sich nördlich und westlich der vorhandene 

Ortsrand. Östlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet.  
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Topographisch fällt die Fläche von Südwesten in Richtung Nordosten ab.  

Durch die Lage auf der Hochfläche besteht eine gewisse Fernwirksamkeit in Richtung 

Nordosten. Durch den südlich angrenzenden Bolzplatz mit bestehender Gehölzstruktur und der 

im Westen und Norden angrenzenden Wohnbebauung fügt sich das Plangebiet in die 

Umgebung ein und wirkt immer im Zusammenhang mit der vorhandenen Bebauung.  

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Durch das Vorhaben werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen anthropogen überprägt.  

Bewertung der Auswirkungen: 

Festsetzungen zu Dachformen, Gebäudehöhen und Pflanzbindungen minimieren die 

Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. Durch die vorhandenen Gehölzstrukturen im 

Süden und die bestehende Wohnbebauung im Westen und Norden, fügt sich das Plangebiet in 

die Umgebung ein. 

8.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsbeschreibung: 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befindet sich das Plangebiet außerhalb von 

Bodendenkmälern der Denkmalliste. Detaillierte Erläuterungen erfolgten bereits unter Kapitel 

6.1.  

Bewertung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bestandes: gering 

Auswirkungen: 

Erhebliche umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind unter 

Einhaltung der unter Punkt 6.1 genannten Maßnahmen nicht zu erwarten. Eine wesentliche 

und beachtenswerte Blickachse vom Plangebiet zu Baudenkmälern besteht nicht. 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-

5 BayDSchG. Nur bei einer sachgemäßen und rechtzeitigen Meldung sind erhebliche 

Auswirkungen auszuschließen. 
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Bewertung der Auswirkungen: 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut zu erwarten. 

 

9. Auswirkungen auf Erhaltungsziele von NATURA2000-Gebieten 

Auswirkungen auf Erhaltungszeile von NATURA2000-Gebieten sind nicht zu erwarten. 

10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

11. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die Bestandssituation unverändert. Die Fläche würde 

weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

12. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Das Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Der 

Verursacher eines Eingriffs ist nach § 15 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen zu unterlassen oder unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 

Die Eingriffsregelung wird im weiteren Verfahren in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abgearbeitet.  

13. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Am Hauptort der Gemeinde Michelsneukirchen ist auf landwirtschaftlichen Flächen im 

Anschluss an den bisherigen Ortsrand die Entwicklung eines Wohnbaugebiets vorgesehen. Zur 

Realisierung des Vorhabens sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Hierzu 

wird der Flächennutzungsplan geändert und im weiteren Verfahren ein Bebauungsplan 

aufgestellt. 

Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,89 ha, diese wird derzeit intensiv 

ackerbaulich genutzt.  

Durch die derzeit intensive landwirtschaftliche Nutzung, die vorhandene Staatsstraße und den 

Bolzplatz ergeben sich durch die Realisierung lediglich geringe Auswirkungen auf die 

Schutzgüter.  

 



 Qualifizierter Bebauungsplan „Mitterfeld III“, Gemeinde Michelsneukirchen 

 
Teil D – Begründung i. d. Fassung vom 28.02.2024 39 von 39 

 

 

Literatur 

BAYERNATLAS (2018): Herausgeber Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung. Online verfügbar unter: https://geoportal.bayern.de/bayernatlasklassik. Letzter 

Zugriff: Juli 2023  

ALTLASTENKATASTER ABuDIS 3.0: Herausgeber Bayerisches Landesamt für Umwelt. 

Online verfügbar unter:  https://abudisuig.lfu.bayern.de/cadenza/api/processingChain? 

conditionValuesSetHash=3302559&selector=ROOT.ABUDIS_UIG%3Aabudis_uig.sel&processi

ngs=ABUDIS_UIG%3Aabudis_uig%2Fabfrageergebnis__einzelberichte.ttd&sourceOrderAsc=f

alse&columns=4dd32c41-602c-45ac-b080-e2667991567f&executionConfirmed=false 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STEUERN (02/2009): Merkblatt über den Aufbau der 

Bodenschätzung. 

LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN (2018): Herausgeber: Bayerische 

Staatsregierung. 

REGIONALPLAN REGION REGENSBURG (2018): Herausgeber: Planungsverband Region 

Regensburg. Online verfügbar unter: https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/-

landes_und_regionalplanung/regionalplanung/index.html, Letzter Zugriff: April 2023  

UMWELTATLAS (2020): Herausgeber Bayerisches Landesamt für Umwelt. Online verfügbar 

unter: https://www.umweltatlas.bayern.de/, Letzter Zugriff: März 2023 

 


	Pläne und Ansichten
	BBP

	Pläne und Ansichten
	BBP


